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Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 
 
Im Flurbereinigungsverfahren Erftaue-Gymnich werden hiermit gemäß § 32 des Flurbe-
reinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergebnisse 
der Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund des Flurbereini-
gungsbeschlusses vom 18. Juli 2007, sowie der Änderungsbeschlüsse vom 31. März 
2008, 05. Juni 2008, 16. Juni 2008, 11. August 2008, 17. November 2008, 03. August 
2009, 16. Dezember 2013, 22. Oktober 2014, 27. Mai 2015, 23. August 2016 und 
12. Oktober 2016 unterliegenden Flurstücke so festgestellt, wie sie am 15. Februar 
2017 bei der Bezirksregierung Köln, Dienstgebäude: Blumenthalstraße 33 in 50670 
Köln, ausgelegen haben und von Bediensteten der Bezirksregierung erläutert worden 
sind. 
 

Gründe: 
 

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 des Flurbereini-
gungsgesetzes zulässig und gerechtfertigt.  

Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Erftaue-Gymnich mit Land von 
gleichem Wert abgefunden werden können, ist der Wert der von ihnen in das Verfahren 
eingebrachten alten Grundstücke zu ermitteln. Dies erfolgte so, dass der Wert der 
Grundstücke jedes Teilnehmers im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Flurbe-
reinigungsgebietes ermittelt wurde (§ 27 ff. FlurbG). 

Die Ergebnisse der Wertermittlung haben zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausge-
legen und sind in dem Anhörungstermin erläutert worden. Nach § 32 FlurbG sind die 
Ergebnisse der Wertermittlung nach der Behebung begründeter Einwendungen durch 
die Flurbereinigungsbehörde festzustellen. Solche wurden nicht vorgebracht. Die Er-
gebnisse der Wertermittlung sind Grundlage für die Berechnung des Abfindungsan-
spruches der Beteiligten und damit Grundlage für den Flurbereinigungsplan. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 
50606 Köln 

oder zur Niederschrift bei der 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

Blumenthalstraße 33, 50670 Köln 
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unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 
 
Sofern Sie über eine qualifizierte elektronische Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signa-
turgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung verfü-
gen, können Sie den Rechtsbehelf auch elektronisch einlegen. Näheres hierzu entneh-
men Sie bitte der Internet-Seite www.bezreg-koeln.nrw.de unter dem Suchbegriff 
EGVP. 
Hinweise: 
• Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmen-

bedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter 
www.egvp.de aufgeführt. 

• Falls die Frist durch eine von Ihnen bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, 
würde dessen Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
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